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1653 März 30 . , Luzern , "in yl"  A
SCHREIBEN VOM [ VERMITTLER IM BAUERNKRIEG, BEAT II . ] ZURLAUBEN,

AN DEN LANDSCHREIBER DER FREIEN AEMTER, HPTM. BEAT
JAKOB I . ZURLAUBEN, BREMGARTEN

"Jch hab nechstmalen H. Obersten [ Sebastian Peregrin ] Z w y e v n [Agent des

Röm. Reiches bei den eidg . Orten ] uff Pitt Dochterman Carle W y s s e n-

b a c h zuogeschriben undt erinnert , das wye er Jme Jungst zuo Baden [ an der

gemeineidg . Tagsatzung vom 18 . März 1653 - Zwyer war Tagsatzungsgesandter
1

Uris - ] wnb ein furdemusschryben nacher Regenspurg [ auf den Reichstag ] an¬

gesprochen , nochmalen günstig verhelffen wolte;

Wyl aber deswegen von ' Jme khein andtwort , aber woll gestern Jn synem schryben

■verstanden , das er sich wegen der angesächnen Kriegspraeparation by dier zuo

bremgarten und daselbstumb befinden wolle , also thun Jch dich ermahnen , wol¬

lest Jme hierumben wider erinnern undt Piten , dem Sohn Carle disfahls zuo

willfahren . Welches du hernach Jme by eignem Poten Kanst wüssenthafft machen:

dan er mit verlangen daruff wartet.

\Wir sindt allhie [ in Luzern ] von 4 Ohrten [ V ausg . LU] Abgesante Jn stätiger

'Anhörung deren übel contentierten Purbn , Zwahr nur von [ den Aemtern ] Willi-

sauw und Rotenburg , die Jezunder Nunmeher von dem ehrgytt und Hochmuoth ange-

triben sindt , die Embterbesazung eignes gwalts vorzenemen : Kan aber Jnen

1kheineswägs gestattet werden . Nun muos man einmal gedult haben undt dem Sprüch

worth platz geben [ : ] tempora tempore tempera.
2

Obwolen die Cleineren [ Luzemischen ] Ämbter des guet und rechtlichen Spruchs

zuo geläbßn erpietend , thund sy doch däby schüchen die gröseren zuo offendiren



wan sy zum ersten huldigen soltend . Wir werden dis wuehen noch gnuog Arbeit

han und interim vememen 3 wye der Bernern saeh ablauffe.

Hast hieby zuo empfachen was hütig Sontags Jn allen [ luzemischen ] Embtem

Verläsen worden 3 welche nun nit werdendt dem Rechtspruch stath thun : Muessend

Nothwendiger wyse syner Zytt mit gwalt darzuo gehalten undt umb die mishand-

lung und widersezligkheit nach Verdienen gestrafft werden : Alle Vorertheilte

gnaden priviert ” .

1 ) s . EA VI 1 , 149 (Nr . 90 ) . Die Zuger Gesandten sind nicht genannt .'
2 ) Damit ist wohl der am 19 . März 1653 in Willisau erlassene Spruch , der die

Bauernunruhen hätte beendigen sollen , gemeint , s . Liebenau/Bauernkrieg II
136 - 137.

Original , mit Siegelresten - AH 61 , 348 - 349 - Blatt 348 V und 349 r  leer
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